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Bußgeldverfahren bei Fischwilderei 
 

 
 
Wer unter Verletzung fremden Fischereirechts oder Fischereiausübungsrechts fischt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So steht es jedenfalls im 
Strafgesetzbuch. Aber das hat aus Erfahrungsberichten unserer Fischereiaufseher bisher keine 
Schwarzangler davon abhalten lassen, auf verschiedenster Weise dem unerlaubten Fischfang 
nachzugehen. Gestärkt wird ihr frevelhaftes Treiben durch die Urteile der Staatsanwaltschaften, 
welche bei Anzeige der Straftaten, regelmäßig die Verfahren leider einstellen. Oft wegen zu 
geringen öffentlichen Interesses? 
 
Die Ansicht Fischwilderei sei ein Kavaliersdelikt ist weit verbreitet. Das es auch andere Wege gibt, 
um zu einer angemessenen Bestrafung zu kommen zeigt der Vorsitzende des ASV Friedberg 
Wolfgang Heisig auf. Dieses Vorgehen erfordert aber eine Vorabsprache mit den Behörden auf 
den zuständigen Gemeinden, die zumindest im Vogelsbergkreis für eine neue Bußgeldquelle sehr 
empfänglich war. 
Wird die Staatsanwaltschaft bei Fischdiebstahl oder Wilderei nicht tätig, kann das jeweilige 
Ordnungsamt tätig werden, um die Täter wenigsten zur Kasse zu bitten. Beispielhaft wird das am 
Niddastausee praktiziert. Dort greift der Bußgeldkatalog des Hessischen Fischereigesetzes. Die 
zuständigen Fischereiaufseher erstatten beim Ordnungsamt Schotten Anzeige, wenn Verstöße 
gegen das Fischereigesetz und die Verordnung über die gute fachliche Praxis in der Fischerei 
festgestellt werden. Bis zu 5.000 € dürfen als Bußgeld verhängt werden. In der Regel waren es 
bisher zwischen 100 und 300 €. Wenn das Geld nicht bezahlt wird, erfolgt ein 
Erzwingungsstrafbefehl – das bedeutet zahlen oder eine Verbüßung im Gefängnis. 
 
Am Niddastausee hat dieses Vorgehen scheinbar gefruchtet und sich bei den vorsätzlichen Tätern 
rumgesprochen.  
Dieses Vorgehen sollten die Angelvereine auf ihren Gemeinden auch anregen und die 
zuständigen Stellen kontaktieren. 
 


